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Verordnung des 
Landratsamtes Schweinfurt  
zur Gebietsänderung in den 
Gemeinden Röthlein und 
Grafenrheinfeld

Aufgrund Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 
Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.05.2015 (GVBl. S. 82), 
erlässt das Landratsamt Schweinfurt 
folgende

Verordnung:

§ 1 
In die Gemeinde Röthlein werden 
aus der Gemeinde Grafenrheinfeld 
folgende Flurstücke der Gemarkung 
Grafenrheinfeld eingegliedert:
Fl. Nr. 2264/1  mit   23 m²
Fl. Nr. 2265/1  mit   11 m²
Fl. Nr. 2266/1  mit   33 m²
Fl. Nr. 2267/1  mit   7 m²
Fl. Nr. 2268/1  mit   34 m²
Fl. Nr. 2268/2  mit   4 m²
Fl. Nr. 2269/1  mit   142 m²
Fl. Nr. 2285/1  mit   86 m²

In die Gemeinde Grafenrheinfeld 
wird aus der Gemeinde Röthlein das 
folgende Flurstück der Gemarkung 
Heidenfeld eingegliedert:
Fl. Nr. 671/9  mit   9 m²

§ 2 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht 
der abgebenden Gebietskörperschaft 
außer Kraft und das Recht der 

aufnehmenden Gebietskörperschaft in 
Kraft.

§ 3 
Die Umgliederungsflurstücke sind 
unbebaut und werden in den vom Amt 
für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Schweinfurt, noch zu 
erstellenden Fortführungsnachweisen 
beschrieben.

§ 4
Diese Verordnung tritt am 01.01.2016 
in Kraft.

Schweinfurt, 11.12.2015
Landratsamt Schweinfurt
gez. Töpper, Landrat

Feststellung:
Nach Mitteilung des Amtes für 
Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Schweinfurt, vom 
23.10.2015, AZ: VM 5210/033-01 tritt 
mit der kommunalen Gebietsänderung 
auch die Änderung der Gemarkungen 
Röthlein, Heidenfeld und 
Grafenrheinfeld in Kraft. Die 
Änderung der Gemarkungsgrenzen 
werden in den (noch zu erstellenden) 

Fortführungsnachweisen der – jeweils 
aufnehmenden – Gemarkungen 
Röthlein, Heidenfeld und 
Grafenrheinfeld beschrieben. Die 
Fortführungsnachweise liegen bei dem 
genannten Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung aus 
und können dort von jedermann 
eingesehen werden.
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3. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung - 
Stadtlauringer Gruppe -, 
Stadtlauringen, 
Landkreis Schweinfurt

Auf Grund des Art. 23 Abs. 2 
des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (BayRS 2020-
6-1-I) sowie auf Grund der Art. 5, 
8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlässt der Zweckverband 
zur Wasserversorgung -Stadtlauringer 
Gruppe-, Stadtlauringen, Landkreis 
Schweinfurt, folgende 3. Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserab-
gabesatzung:

§ 1
In § 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 wird 
jeweils die Zahl „1,43 €“ ersetzt 
durch die Zahl „1,61 €“ sowie die 
Zahl „5,00 €“ ersetzt durch die Zahl 
„6,00 €“.

§ 2
Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in 
Kraft.

Stadtlauringen, den 07.12.2015
gez. Heckenlauer, 1. Vorsitzender

Notdienste

Stadt und Landkreis 
Schweinfurt

Notruf:
Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112

Ärztl. Bereitschaftsdienst:    116 117

Zahnärzte:
10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 
Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der 
übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.
Aktuell m Internet unter: 
notdienst-zahn.de

Apotheken - Notdienst 
von 08.00 - 08.00 Uhr
Aktuell im Internet unter 
www.aponet.de oder 
www.apotheken.de


